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Agenda 
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Teil 1: ZP10
• ZP10 – Was bedeutet das?

• Vorgaben, Durchführung, Notenbildung 

• Termine und Hinweise  

Teil 2: Abschlüsse am Ende der Kl. 10 
• Übersicht über die einzelnen Abschlüsse

• Bedingungen und Nachprüfungsmöglichkeiten

• Wechsel zum Berufskolleg  
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Teil 1: 
ZP10



18.09.2025 4

ZP10 – Was bedeutet das? 

• „ZP10“ steht kurz für „Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10“

• Anlass: Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (MSA), vgl. §42 APO-SI, Abs. 1

• Teil eines Abschlussverfahrens mit zentral gestellten schriftlichen Prüfungen

▪ dies betrifft die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 

▪ eine Zulassung zur Prüfung ist nicht erforderlich 

▪ die Prüfungsnote ist zwar nicht automatisch die Abschlussnote, hat aber einen

     entscheidenden Einfluss auf diese Abschlussnote 
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Vorgaben zu benötigten Kompetenzen

Grundlage: 
Kompetenzerwartungen in den 

jeweiligen Kernlehrplänen

Ergänzend: Konkretisierung durch 
fachspezifische Vorgaben – 

speziell für das jeweilige 
Prüfungsjahr!
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Tabelle nach: 

Genauere Informationen hierzu erhalten die Schüler_innen durch ihre Fach-
lehrkräfte sowie auf der Seite der Standardsicherung NRW.



Durchführung
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Schema nach: 



Notenbildung 
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Schema nach: 



4 Fälle der Notenbildung   (§32, §34 APO-SI)
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Schema nach: 

Prüfungsnote und Vornote… Bestimmung der Zeugnisnote 

weichen nicht voneinander ab. Vor- bzw. Prüfungsnote = Zeugnisnote 

weichen um eine Note voneinander ab. Die Zeugnisnote wird von der Fachlehrkraft 
in Abstimmung mit dem bzw. der Zweit-
korrektor_in bestimmt

weichen um zwei Noten voneinander 
ab. 

Freiwillige mündliche Prüfung
Gewichtung der Noten: 5:3:2

weichen um drei oder mehr Noten 
voneinander ab. 

Verpflichtende mündliche Prüfung 
Gewichtung der Noten: 5:3:2
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Schriftliche Prüfungen 
Haupttermin (Beginn um 9:00h)

Deutsch Mittwoch, 13. Mai 2026

Englisch Dienstag, 19. Mai 2026

Mathematik Donnerstag, 28. Mai 2026

Bekanntgabe der Vor- und 
Prüfungsnoten

Dienstag, 16. Juni 2026

Mündliche Prüfungen 
(werden von der Schule selbst terminiert)

Erster Tag Mittwoch, 24. Juni 2026

Letzter Tag Freitag, 03. Juli 2026
Am DKG: Freitag, 26. Juni 2026 
(wegen der Berlinfahrt)

Termine
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Weitergehende 
Informationen

… beispielsweise zu

• Unterrichtsvorgaben der einzelnen Fächer

• konkreten Aufgabenbeispielen 

• Terminen etc. 

finden Sie auf der Seite der Standardsicherung NRW: 
    
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-10
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Teil 2: 

Abschlüsse und
Berechtigungen
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Abschlüsse in der Sekundarstufe I

ESA EESA MSA

• Erster Schulabschluss 
am Ende der Klasse 9 

• früher HA 9

• Erweiterter Erster 
Schulabschluss am 
Ende der Klasse 10

• früher HA 10

• Mittlerer Schulab-
schluss nach Klasse 10

• Fachoberschulreife
• am G9-Gymnasium  

verbunden mit der 
Berechtigung zum 
Besuch der gymna-
sialen Oberstufe

Wurde mit der Versetzung in die 
Klasse 10 erworben! 
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Vergabe des EESA oder MSA (G9)

Grundsätzlich gilt: 

Schüler_innen, die am Abschlussverfahren teilnehmen, erhalten 
mit Erreichen der Versetzung nicht nur die Berechtigung für den 
Besuch der gymnasialen Oberstufe, sondern auch den Mittleren 
Schulabschluss (MSA). 
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Vergabe des EESA oder MSA (G9)

• EESA oder MSA können ggf. auch dann vergeben werden, wenn die Ver-
setzung nicht geschafft wird.

• Um den jeweiligen Abschluss trotz Nichtversetzung nachträglich zu erwer-
ben, kann ggf. eine Nachprüfung möglich sein. 

• Die Anforderungen richten sich nach dem Niveau des angestrebten 
Abschlusses.

        Wichtig: In den Fächern der ZP 10 (D, M, E) ist keine Nachprüfung möglich!
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Bedingungen für den EESA
• Nicht versetzte Schüler_innen erwerben den EESA nach dem Abschluss-

verfahren am Ende der Klasse 10, wenn die Versetzungsbestimmungen 
gemäß § 22 Abs. 1 APO-SI sowie § 25 Abs. 1 und 2 APO-SI (Hauptschule) 
erfüllt werden. 

• Fächergruppe I: 

▪ Deutsch und Mathematik

▪ Lernbereich Naturwissenschaft (Bi, Ph, Ch)

▪ Lernbereich Gesellschaftswissenschaft (Ge, Ek, Pk)

• Englisch zählt zur Fächergruppe II

• Weitere Fremdsprachen gehen nicht in die Berechnung ein
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Bedingungen für den MSA

• Nicht versetzte Schüler_innen erwerben am G9-Gymnasium den MSA nach 
dem Abschlussverfahren am Ende der Klasse 10, wenn die Versetzungs-
bestimmungen für die Realschule erfüllt werden. 

• Fächergruppe I:  Deutsch, Mathematik, Englisch und die 2. Fremdsprache

• Fächergruppe II: Alle anderen Fächer

➢ Damit entsprechen diese Zuordnungen denjenigen im Rahmen der Verset-
zungsbestimmungen für das Gymnasium.



Wechsel zum Berufskolleg

• Sollte für Ihr Kind der Wechsel auf ein Berufskolleg nach dem Ende der 
Klasse 10 in Frage kommen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an Ihre 
Klassenleitungen. 

• Kurz vor Beginn des 2. Halbjahres werden Ihre Kinder Zugangscodes für 
das Bewerbungsportal „SchülerOnline“ erhalten. 

• Mit diesen können Ihre Kinder sich um einen Schulplatz bewerben. 
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Haben Sie Fragen? 

Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!
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Dreikönigsgymnasium
Escher Straße 245-247
50739 Köln

info@dkg-koeln.de

T. (0221) 9174050
F. (0221) 174753
M. info@dkg-koeln.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
MO - FR 07:30 – 14:00 Uhr
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